
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/9/7 10Nds138/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1977

Norm

StGB §133 I

StPO §51

Rechtssatz

Tatort der Veruntreuung ist jener Ort, an dem das anvertraute Gut in das eigene Vermögen übergeführt wurde.

Entscheidungstexte

10 Nds 138/77

Entscheidungstext OGH 07.09.1977 10 Nds 138/77
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